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(54) SCHLOSSLOGIKANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Schlosslogikanord-
nung einer Kraftfahrzeugsclalossanordnung (2), wobei
die Kraftfahrzeugschlossanordnung (2) neben der
Schlosslogikanordnung (1) ein Sperrwerk (3) aufweist,
wobei die Kraftfahrzeugschlossanordnung (2) im mon-
tierten Zustand mechanisch mit einem Türaußengriff (5)
und einem Türinnengriff (6) gekoppelt ist, wobei die
Schlosslogikanordnung (1) eine Schlossmechanik (7)
mit einem Stellantrieb (8) aufweist, wobei die Schloss-
mechanik (7) mittels des Stellantriebs (8) in mechani-
sche, zumindest zum Teil miteinander kombinierbare
Schlosseinstellungen bringbar ist, wobei sich das Sperr-
werk (3) im montierten Zustand in Abhängigkeit von den
mechanischen Schlasseinstellungen durch eine manu-
elle Betätigung des Türaußengriffs (5) und des Türinnen-
griffs manuell öffnen lässt. Es wird vorgeschlagen, dass
die Schlossmechanik (7) mittels des Stellantriebs (8) aus
der mechanischen Schlosseinstellung "Notfall aus", in
der eine manuelle Betätigung des Türaußengriffs (5) frei-
läuft oder blockiert ist, in die mechanische Schlossein-
stellung "Notfall ein", in der eine manuelle Betätigung
des Türaußengriffs (5) das Sperrwerk (3) manuell öffnet,
verstellbar ist, dass jedoch ein von dem Stellantrieb (8)
bewirktes Rückstellen der Schlossmechanik (7) aus der
mechanischen Schlosseinstellung "Notfall ein" in die me-
chanische Schlosseinstellung "Notfall aus" mechanisch
und/oder steuerungstechnisch ausgeschlossen ist.



EP 3 203 002 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schlosslogikanord-
nung einer Kraftfahrzeugschlossanordnung gemäß dem
Oberbegriff von Anspruch 1, solche Kraftfahrzeugschlos-
sanordnung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 14,
eine Betätigungsanordnung mit einer solchen Kraftfahr-
zeugschlossanordnung gemäß Anspruch 15 sowie eine
Kraftfahrzeugschlossanordnung gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 16.
[0002] Unter dem Begriff "Kraftfahrzeugschlossanord-
nung" sind vorliegend alle Arten von Tür-, Hauben- oder
Klappenschlossanordnungen zusammengefasst.
[0003] Die in Rede stehende Kraftfahrzeugschlossan-
ordnung ist mit einer Schlosslogikanordnung einerseits
und einem Sperrwerk andererseits ausgestattet. Im Rah-
men der Komforterhöhung kommt der Möglichkeit des
elektrischen Offnens des Sperrwerks zunehmende Be-
deutung zu. Gleichzeitig wird für eine hohe Betriebssi-
cherheit im Notfall, insbesondere im Crashfall, gefordert,
dass sich das Sperrwerk nicht nur motorisch, sondern
auch rein manuell öffnen lässt. Dies wird auch als "me-
chanische Redundanz" bezeichnet.
[0004] Die bekannte Schlosslogikanordnung einer
Kraftfahrzeugschlossanordnung (DE 196 31 869 A1),
von der die Erfindung ausgeht, ist mit einer Schlosssteu-
erung zur steuerungstechnischen, also elektrischen Um-
setzung von Schlosseinstellungen wie "entriegelt", "ver-
riegelt", "kindergesichert" und "diebstahlgesichert" aus-
gestattet. Auf die sensorisch erfassbare Betätigung ei-
nes Türaußengriffs und eines Türinnengriffs steuert die
Schlosssteuerung in Abhängigkeit von den Schlossein-
stellungen einen Öffnungsantrieb des Sperrwerks an.
Dies erfolgt derart, dass sich das Sperrwerk in der
Schlosseinstellung "entriegelt" sowohl von außen als
auch von innen, in der Schlosseinstellung "verriegelt" von
innen, nicht jedoch von außen, in der Schlosseinstellung
"kindergesichert" nicht von innen, jedoch von außen und
in der Schlosseinstellung "diebstahlgesichert" weder von
innen noch von außen öffnen lässt.
[0005] Bei der bekannten Schlosslogikanordnung sind
alle Schlosseinstellungen nicht nur steuerungstech-
nisch, also elektrisch, sondern auch mechanisch umge-
setzt worden, so dass im Falle des Ausfalls der Versor-
gungsspannung des Bordnetzes die jeweiligen Schlos-
seinstellungen stets auch mechanisch bereitgestellt
sind. Hierfür werden die mechanischen Schlosseinstel-
lungen regelmäßig "eins zu eins" den elektrischen
Schlosseinstellungen nachgeführt.
[0006] Die alle elektrischen Schlosseinstellungen um-
fassende mechanische Redundanz ist konstruktiv ver-
gleichsweise aufwändig. Bei der bekannten Schlosslo-
gikanordnung dient der Stellantrieb zur Herstellung der
mechanischen Schlosseinstellungen gleichzeitig als Öff-
nungsantrieb für das Sperrwerk, was den strukturellen
Aufbau der Kraftfahrzeugschlossanordnung oftmals ver-
kompliziert.
[0007] Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde, die

bekannte Schlosslogikanordnung derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass sich eine strukturelle Vereinfa-
chung des strukturellen Aufbaus der Kraftfahrzeug-
schlossanordnung insgesamt ergibt.
[0008] Das obige Problem wird bei einer Schlosslogi-
kanordnung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.
[0009] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu Grunde,
dass eine Schlosslogikanordnung, die sich mit einem
Sperrwerk mit Öffnungsantrieb einsetzen lässt, bezogen
auf den Türaußengriff eine reduzierte mechanische Re-
dundanz bereitstellen kann, ohne die Betriebssicherheit
der Kraftfahrzeugschlossanordnung zu gefährden. Da-
durch lässt sich der strukturelle Aufbau der Schlosslogi-
kanordnung als solcher vereinfachen.
[0010] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass die
Schlossmechanik zwar die mechanische Schlosseinstel-
lung "Notfall aus" und die mechanische Schlosseinstel-
lung "Notfall ein" bereitstellt und dass die Schlossmecha-
nik mittels des zugeordneten Stellantriebs aus der me-
chanischen Schlosseinstellung "Notfall aus" in die me-
chanische Schlosseinstellung "Notfall ein" verstellbar ist.
Allerdings ist ein von dem Stellantrieb bewirktes Rück-
stellen der Schlossmechanik aus der mechanischen
Schlosseinstellung "Notfall ein" in die mechanische
Schlosseinstellung "Notfall aus" mechanisch und/oder
steuerungstechnisch ausgeschlossen. Damit verein-
facht sich der strukturelle Aufbau der Schlosslogikanord-
nung insoweit, als antriebstechnische Maßnahmen für
das Rückstellen der Schlossmechanik nicht vorgesehen
sind.
[0011] Mit der vorschlagsgemäßen Lösung ist eine
vollständige mechanische Redundanz möglich, soweit
der Türinnengriff betroffen ist. Für den Türaußengriff ist
eine mechanische Redundanz nur einmalig, nämlich im
Notfall, vorgesehen. Dies trägt dem Umstand Rechnung,
dass eine vollständige mechanische Redundanz mit ei-
nem synchronen Nachführen der mechanischen Schlos-
seinstellungen für den Innenbereich des Kraftfahrzeugs,
also für den Türinnengriff, von größerer Bedeutung ist,
als für den Außenbereich des Kraftfahrzeugs, also für
den Türaußengriff. Ein im Innenraum befindlicher Benut-
zer muss aus jeder Situation heraus das Sperrwerk so-
wohl motorisch, als auch manuell öffnen können.
[0012] Grundsätzlich kann die Verstellung der
Schlossmechanik in die Schlosseinstellung "Notfall ein"
durch einen Sensor, insbesondere einen Crashsensor,
ausgelöst sein. Eine Rückstellung in die Schlosseinstel-
lung "Notfall aus" kann gemäß Anspruch 2 über eine ma-
nuell betätigbare Rückstellmechanik vorgesehen sein.
Damit ist nach dem Eintritt des Notfalls eine Wiederher-
stellung des normalbetriebsgemäßen Zustands der
Kraftfahrzeugschlossanordnung auf einfache Weise ma-
nuell möglich.
[0013] Um die den Türinnengriff betreffende mechani-
sche Redundanz umsetzen zu können, ist die Schloss-
mechanik gemäß Anspruch 3 zusätzlich in die mechani-
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schen Schlosseinstellungen "innengesichert" und "in-
nenentsichert" bringbar. Damit lässt sich der Türinnen-
griff mechanisch deaktivieren bzw. aktivieren.
[0014] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 4 lässt sich die Schlosseinstellung
"Notfall ein" durch eine motorische Verstellung eines
Stellelements des Stellantriebs in einer ersten Bewe-
gungsrichtung herstellen. Die wechselweise Herstellung
der Schlosseinstellung "innengesichert" bzw. "innenent-
sichert" lässt sich durch eine Rückstellung des Stellele-
ments aus einer Mittelstellung heraus in einer zweiten,
der ersten Bewegungsrichtung entgegengesetzten Be-
wegungsrichtung herstellen. Damit ist es grundsätzlich
möglich, dass sich ein wechselweises Herstellen der
Schlosseinstellungen "innenentsichert" und "innengesi-
chert" dadurch herstellen lässt, dass das Stellelement
motorgetrieben in die Mittelstellung verstellt wird und an-
schließend federgetrieben rückgestellt wird (Anspruch
6). Hier wird deutlich, dass das wechselweise Herstellen
der Schlosseinstellungen "innenentsichert" und "innen-
gesichert" sowie das notfallbedingte Herstellen der
Schlosseinstellung "Notfall ein" durch einen Antriebsmo-
tor realisierbar ist, der antriebstechnisch unidirektional
mit dem Stellelement gekoppelt ist (Anspruch 7). Dies
führt zu einem besonders einfachen strukturellen und da-
mit kostengünstigen Aufbau der Schlosslogikanordnung.
[0015] Die Realisierung der Schlosseinstellungen
"Notfall ein" und "Notfall aus" kann gemäß Anspruch 8
darauf zurückgehen, dass die Schlossmechanik eine
Schaltkupplung für die Herstellung einer schaltbaren me-
chanischen Verbindung des Türaußengriffs mit dem
Sperrwerk aufweist. Dies ist vorteilhaft, da alle Maßnah-
men für die Realisierung der mechanischen Redundanz
in der Schlossmechanik zusammengefasst sind.
[0016] Es kann gemäß Anspruch 9 aber auch vorteil-
haft sein, dass der Türaußengriff eine Aktivierungsein-
heit aufweist, die nur im aktivierten Zustand die Weiter-
leitung einer manuellen Betätigung des Türaußengriffs
an das Sperrwerk erlaubt. Damit ist die mechanische Re-
dundanz zumindest zum Teil in den Türaußengriff ver-
legt, was den strukturellen Aufbau der Schlosslogikan-
ordnung weiter vereinfacht.
[0017] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 10 weist die Schlosslogikanordnung eine
elektrische Schlosssteuerung zur Ansteuerung des Öff-
nungsantriebs des Sperrwerks auf. Die Schlosssteue-
rung kann grundsätzlich auch Bestandteil einer überge-
ordneten, insbesondere zentralen, Kraftfahrzeugsteue-
rung sein.
[0018] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
14, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird die
Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einer vorschlagsge-
mäßen Schlosslogikanordnung als solche beansprucht.
Auf alle Ausführungen zu der Schlosslogikanordnung
darf verwiesen werden.
[0019] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
15. Der ebenfalls eigenständige Bedeutung zukommt,
wird eine Betätigungsanordnung mit einem Türaußen-

griff, einem Türinnengriff und einer vorschlagsgemäßen
Kraftfahrzeugschlossanordnung beansprucht. Auch in-
soweit darf auf alle Ausführungen zu der vorschlagsge-
mäßen Kraftfahrzeugschlossanordnung bzw. der vor-
schlagsgemäßen Schlosslogikanordnung verwiesen
werden.
[0020] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
16, der ebenfalls eigenständige Bedeutung zukommt,
wird eine Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einer
Schlosslogikanordnung und einem Sperrwerk bean-
sprucht, wobei die Kraftfahrzeugschlossanordnung im
montierten Zustand mechanisch mit einem Türaußengriff
und einem Türinnengriff gekoppelt ist.
[0021] Die Schlosslogikanordnung weist eine Schloss-
mechanik mit einem Stellantrieb auf, wobei die Schloss-
mechanik mittels des Stellantriebs in mechanische, zu-
mindest zum Teil miteinander kombinierbare Schloss-
einstellungen bringbar ist, wobei sich das Sperrwerk im
montierten Zustand in Abhängigkeit von den mechani-
schen Schlosseinstellungen durch eine manuelle Betä-
tigung des Türinnengriffs und des Türaußengriffs manu-
ell öffnen lässt, wobei das Sperrwerk einen Öffnungsan-
trieb aufweist, mittels dem sich das Sperrwerk öffnen
lässt.
[0022] Wesentlich nach der weiteren Lehre ist, dass
zumindest ein Teil der Schlosslogikanordnung, hier und
vorzugsweise die Schlossmechanik der Schlosslogika-
nordnung, separat von dem Sperrwerk ausgestaltet ist.
[0023] Die letztgenannte, weitere Lehre bedeutet eine
strukturelle Vereinfachung des Sperrwerks, das neben
den Schließelementen nur noch den Öffnungsantrieb
aufweisen muss, als auch der Schlosslogikanordnung,
deren Stellantrieb nunmehr unabhängig von dem Sperr-
werk ausgelegt werden kann. Insbesondere ist es mit
dieser Trennung möglich, eine oben angesprochene,
unidirektionale antriebstechnische Kopplung zwischen
Antriebsmotor und Stellelement vorzusehen. Auf alle
Ausführungen zu den vorgenannten Lehren darf verwie-
sen werden, worauf es bei der letztgenannten Lehre nicht
notwendigerweise darauf ankommt, dass die reduzierte
mechanische Redundanz gemäß der erstgenannten
Lehre realisiert ist. Im Übrigen gelten alle Ausführungen
zu den vorgenannten Lehren für die letztgenannte Lehre
entsprechend.
[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 in einer ganz schematischen Darstellung eine
Kraftfahrzeugtür, der eine vorschlagsgemäße
Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einer vor-
schlagsgemäßen Schlosslogikanordnung zu-
geordnet ist, in einer ersten Ausführungsform,

Fig. 2 die Schlossmechanik der Schlosslogikanord-
nung gemäß Fig. 1,

Fig. 3 in einer ganz schematischen Darstellung eine
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Kraftfahrzeugtür, der eine vorschlagsgemäße
Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einer vor-
schlagsgemäßen Schlosslogikanordnung zu-
geordnet ist, in einer zweiten Ausführungsform
und

Fig. 4 die Schlossmechanik der Schlosslogikanord-
nung gemäß Fig. 3.

[0025] Die vorschlagsgemäße Lösung ist in der Zeich-
nung in lediglich ganz schematischer Darstellung ge-
zeigt. Dabei repräsentieren durchgezogene Verbin-
dungslinien zwischen einzelnen Komponenten jeweils
eine mechanische Verbindung, während gestrichelte
Verbindungslinien jeweils eine elektrische Verbindung
repräsentieren. Zumindest ein Teil der mechanischen
Verbindungen sind jeweils durch ein Fern-Kraftübertra-
gungsmittel, insbesondere durch einen Bowdenzug, ei-
nen Seilzug, eine Übertragungsstange o. dgl. realisiert.
[0026] Vorab darf ferner darauf hingewiesen werden,
dass der Begriff "manuelle Betätigung" stets für eine Be-
tätigung steht, die eine Benutzerbewegung über eine me-
chanische Verbindung an die betreffende Komponente
leitet und dort eine mechanische Stellbewegung auslöst.
Der Begriff "sensorisch erfasste Betätigung" bedeutet,
dass eine Betätigungsaktion des Benutzers sensorisch
erfasst wird und elektrisch an eine Steuerungskompo-
nente weitergeleitet wird, die eine entsprechende steu-
erungstechnische Reaktion auslöst.
[0027] Vorliegend steht zunächst die Schlosslogikan-
ordnung 1 einer Kraftfahrzeugschlossanordnung 2 im
Vordergrund, die für die beiden Ausführungsbeispiele in
Fig. 2 bzw. in Fig. 4 dargestellt ist.
[0028] Der strukturelle Aufbau der Kraftfahrzeug-
schlossanordnung 2 ist für die beiden Ausführungsbei-
spiele in Fig. 1 bzw. Fig. 3 dargestellt. Aus diesen Dar-
stellungen ergibt sich, dass die Kraftfahrzeugschlossa-
nordnung 2 neben der Schlosslogikanordnung 1 ein
Sperrwerk 3 aufweist, das die zugeordnete Kraftfahr-
zeugtür 4 o. dgl. in ihrer geschlossenen Stellung hält. Ein
Öffnen des Sperrwerks 3 bewirkt die Freigabe der Kraft-
fahrzeugtür 4 o. dgl. derart, dass sich die Kraftfahrzeug-
tür 4 o. dgl. in Öffnungsrichtung verstellen lässt.
[0029] Die Kraftfahrzeugschlossanordnung 2 ist im
dargestellten, montierten Zustand mechanisch mit einem
Türaußengriff 5 und einem Türinnengriff 6 gekoppelt,
über die hier und vorzugsweise eine manuelle und elek-
trische bzw. sensorisch erfasste Betätigung vollzogen
werden kann.
[0030] Die Schlosslogikanordnung 1 weist eine
Schlossmechanik 7 auf, die mit einem Stellantrieb 8 aus-
gestattet ist. Die Schlossmechanik 7 lässt sich mittels
des Stellantriebs 8 in mechanische, zumindest zum Teil
miteinander kombinierbare Schlosseinstellungen brin-
gen. Im dargestellten, montierten Zustand lässt sich das
Sperrwerk 3 in Abhängigkeit von den mechanischen
Schlosseinstellungen durch eine manuelle Betätigung
des Türaußengriffs 5 und des Türinnengriffs 6 manuell

öffnen.
[0031] Es darf darauf hingewiesen werden, dass die
erläuterte Schlosslogikanordnung 1 besonders vorteil-
haft Anwendung findet bei einer Kraftfahr-zeugschlossa-
nordnung 2, bei der im Normalbetrieb ein motorisches
Öffnen des Sperrwerks 3 vorgesehen ist und bei der eine
oben angesprochene mechanische Redundanz vorge-
sehen ist, die im Notfall, beispielsweise im Crashfall, ein
manuelles Öffnen des Sperrwerks 3 ermöglicht. Bei ei-
nem solchen strukturellen Aufbau ist die mechanische
Redundanz durch die vorschlagsgemäße Schlosslogika-
nordnung 1, insbesondere durch deren Schlossmecha-
nik 7, realisiert. Durch die spezielle Ausgestaltung der
Schlosslogikanordnung 1 zeigen sich insbesondere bei
einer solchen elektrischen Kraftfahrzeugschlossanord-
nung 2 mit mechanischer Redundanz die oben ange-
sprochenen, strukturellen Vorteile.
[0032] Wesentlich ist zunächst, dass sich die Schloss-
mechanik 7 mittels des Stellantriebs 8 in eine mechani-
sche Schlosseinstellung "Notfall aus", in der eine manu-
elle Betätigung des Türaußengriffs 5 freiläuft oder blo-
ckiert ist, und in eine mechanische Schlosseinstellung
"Notfall ein", in der eine manuelle Betätigung des Türau-
ßengriffs 5 das Sperrwerk 3 manuell öffnet, verstellbar
ist. Damit ist es möglich, die den Türaußengriff 5 betref-
fende mechanische Redundanz zu aktivieren, wenn ein
Notfall eintritt.
[0033] Interessant ist nun die Tatsache, dass ein von
dem Stellantrieb 8 bewirktes Rückstellen der Schloss-
mechanik 7 aus der mechanischen Schlosseinstellung
"Notfall ein" in die mechanische Schlosseinstellung "Not-
fall aus" mechanisch und/oder steuerungstechnisch, hier
in noch zu erläuternder Weise ausschließlich mecha-
nisch, ausgeschlossen ist. Dies bedeutet, dass keine
konstruktiven Vorkehrungen getroffen sind, um das
Rückstellen der Schlossmechanik 7 umzusetzen. Ange-
sichts der Tatsache, dass die den Türaußengriff 5 be-
treffende, mechanische Redundanz streng genommen
nur im Notfall, insbesondere im Crashfall, aktiviert wer-
den muss, kann in Kauf genommen werden, dass die
Rückstellung nicht komfortabel mittels des Stellantriebs
8 bewerkstelligt werden kann.
[0034] Eine Möglichkeit dafür, ein von dem Stellantrieb
8 bewirktes Rückstellen der Schlossmechanik 7 aus der
mechanischen Schlosseinstellung "Notfall ein" in die me-
chanische Schlosseinstellung "Notfall aus" im vor-
schlagsgemäßen Sinne steuerungstechnisch auszu-
schließen, könnte darin bestehen, dass nach der Her-
stellung der Schlosseinstellung "Notfall ein" die elektri-
sche Versorgung des Stellantriebs 8 bis auf Weiteres
unterbrochen wird. Andere steuerungstechnische
Maßnahmen sind hier denkbar.
[0035] Für die Rückstellung der Schlossmechanik 7 in
die Schlosseinstellung "Notfall aus" nach Eintritt eines
Notfalls sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Hier
und vorzugsweise ist es so, dass die Schlossmechanik
7 aus der mechanischen Schlosseinstellung "Notfall ein"
in die mechanische Schlosseinstellung "Notfall aus"
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durch eine manuelle Rückstellbetätigung rückstellbar ist.
Hierfür ist vorzugsweise eine Rückstellmechanik 9 vor-
gesehen, die durch den Benutzer selbst oder durch
Werkstattpersonal betätigbar ist. In besonders bevorzug-
ter Ausgestaltung ist die Rückstellmechanik 9 schlüssel-
betätigbar, so dass die Rückstellung einfach möglich ist
und gleichzeitig ein Schutz gegen Missbrauch besteht.
Denkbar ist in diesem Zusammenhang, dass ein Gehäu-
se 10 der Schlossmechanik 7 eine Öffnung aufweist,
durch die hindurch, ggf. mit einem Werkzeug wie einem
Schraubenzieher o. dgl., eine Rückstellung der Schloss-
mechanik 7 erfolgen kann.
[0036] Zusätzlich zu den mechanischen Schlossein-
stellungen "Notfall ein" oder "Notfall aus" lässt sich die
Schlossmechanik 7 in die mechanische Schlosseinstel-
lung "innengesichert", in der eine manuelle Betätigung
des Türinnengriffs 6 freiläuft oder blockiert ist, und in die
mechanische Schlosseinstellung "innenentsichert", in
der eine manuelle Betätigung des Türinnengriffs 6 das
Sperrwerk 3 manuell öffnet, bringen. Die Schlosseinstel-
lungen "innengesichert" und "innenentsichert" sind erfor-
derlich, wenn die weiter oben angesprochenen Schlos-
seinstellungen "kindergesichert" und "diebstahlgesi-
chert", soweit der Türinnengriff 6 betroffen ist, realisiert
werden sollen.
[0037] Es ergibt sich aus den Darstellungen in den Fig.
2 und 4, dass der Stellantrieb 8 einen Antriebsmotor 11
und ein dem Antriebsmotor 11 nachgeschaltetes Stelle-
lement 12 aufweist, wobei durch eine Verstellung des
Stellelements 12 die Schlossmechanik 7 in zumindest
einen Teil der mechanischen Schlosseinstellungen
bringbar ist. Das Stellelement 12 ist hier und vorzugs-
weise um eine Stellelementachse 12a schwenkbar aus-
gestaltet. Grundsätzlich kann es sich hier auch um ein
linear verstellbares Stellelement handeln. Das Stellele-
ment 12 weist einen Stellelementzapfen 12b auf, der in
noch zu erläuternder, steuernder Weise mit anderen
Komponenten der Schlossmechanik 7 in Eingriff bringbar
ist.
[0038] Ganz allgemein ist es so, dass der Türaußen-
griff 5 in Abhängigkeit von den Schlosseinstellungen über
einen ersten Betätigungsstrang 13 manuell auf das
Sperrwerk 3 einwirkt, während der Türinnengriff 6 in Ab-
hängigkeit von den Schlosseinstellungen über einen
zweiten Betätigungsstrang 14 manuell auf das Sperr-
werk 3 einwirkt. Mittels des Stellantriebs 8 lassen sich
die beiden Betätigungsstränge 13, 14 durch ebenfalls
noch zu erläuternde Kopplungsmaßnahmen gezielt auf-
trennen und/oder sperren.
[0039] Den Darstellungen gemäß den Fig. 2 und 4 lässt
sich weiter entnehmen, dass eine Verstellung des Stel-
lelements 12 aus der dargestellten Ausgangsstellung 15
heraus in einer ersten Bewegungsrichtung, hier im Uhr-
zeigersinn, in eine Notfallstellung 16 mit der Herstellung
der mechanischen Schlosseinstellung "Notfall ein" ein-
hergeht. Bei dem außerhalb der Notfallstellung befindli-
chen Stellelement 12 liegt stets die Schlosseinstellung
"Notfall aus" vor.

[0040] Ausgehend von der in der Zeichnung darge-
stellten Mittelstellung 17 geht eine Rückstellung des Stel-
lelements 12 in einer zweiten, der ersten Bewegungs-
richtung entgegengesetzten Bewegungsrichtung, hier im
Gegenuhrzeigersinn, wechselweise mit der Herstellung
der Schlosseinstellung "innengesichert" und der Herstel-
lung der Schlosseinstellung "innenentsichert" einher.
Dabei ist die Mittelstellung 17, wie der Zeichnung zu ent-
nehmen ist, zwischen der Ausgangsstellung 15 und der
Notfallstellung 16 gelegen.
[0041] Die jeweiligen Stellungen 15, 16, 17 sind in der
Zeichnung durch strichpunktierte, bezogen auf die
Schwenkachse 12a radiale Linien dargestellt, auf denen
der Zapfen 12b beim Erreichen der jeweiligen Stellung
15, 16, 17 zum Stehen kommt.
[0042] Vorzugsweise ist es so, dass die wechselweise
Herstellung der Schlosseinstellungen "innengesichert"
und "innenentsichert" ausschließlich durch die Rückstel-
lung des Stellelements 12 in der zweiten Bewegungs-
richtung möglich ist. Damit ist gewährleistet, dass die
Verstellung des Stellelements 12 aus der Ausgangsstel-
lung 15 heraus in der ersten Bewegungsrichtung in die
Notfallstellung mit keinem Wechsel der Schlosseinstel-
lung "innengesichert" bzw. "innenentsichert" einhergeht.
[0043] Es darf darauf hingewiesen werden, dass es
sich bei der Ausgangsstellung 15, bei der Notfallstellung
16 und bei der Mittelstellung 17 jeweils nicht um eine
einzige Stellung handeln muss, sondern dass Bereiche
definiert sein können, die die jeweilige Stellung reprä-
sentieren.
[0044] Hier und vorzugsweise ist es so, dass eine
Schaltmechanik 18 vorgesehen ist, die mit dem Stelle-
lement 12 gekoppelt oder koppelbar ist und die, hier und
vorzugsweise ausschließlich, bei einer oben angespro-
chenen Rückstellung des Stellelements 12 zwischen
mindestens zwei mechanischen Schaltzuständen um-
schaltet. Eine solche Schaltmechanik 18 wird ganz all-
gemein auch als Kugelschreibermechanik oder als Togg-
le-Mechanik bezeichnet.
[0045] Es ist weiter vorzugsweise eine Schaltkupplung
19 zur im montierten Zustand schaltbaren mechanischen
Verbindung des Türinnengriffs 6 mit dem Sperrwerk 3
vorgesehen, die mittels des Stellelements 12, hier und
vorzugsweise über die Schaltmechanik 18, schaltbar ist.
Die Schaltkupplung 19 ist, wie in den Fig. 2 und 4 ange-
deutet, so getroffen, dass sie in Abhängigkeit von dem
Schaltzustand der Schaltmechanik 18 eine mechanische
Verbindung des Türinnengriffs 6 mit dem Sperrwerk 3
herstellt oder nicht herstellt und damit den Schaltzustand
"innenentsichert" oder "innengesichert" herstellt.
[0046] Die Schaltmechanik 18 ist den Fig. 2 und 4 mit
einem Steuerhebel 18a und einem Ausgangshebel 18b
ausgestattet. Der Steuerhebel 18a lässt sich federnd in
Fig. 2 im Uhrzeigersinn auslenken, wodurch mit jeder
Auslenkung des Steuerhebels 18a der Ausgangshebel
18b in die jeweils andere in Fig. 2 obere bzw. unteren
Stellung wechselt. Dies entspricht den zwei oben ange-
sprochenen, mechanischen Schaltzuständen der
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Schaltmechanik 18. Durch die Verbindung des Aus-
gangshebels 18b mit der Schaltkupplung 19 wechselt die
Schaltkupplung 19 in einen die Verbindung mit dem Tü-
rinnengriff 6 herstellenden oder nicht herstellenden Zu-
stand. Die Formgebung des Steuerhebels 18a ist dabei
so getroffen, dass eine Verstellung des Stellelements 12
aus der Ausgangsstellung 15 heraus in der ersten Be-
wegungsrichtung keinen Wechsel des Schaltzustands
der Schaltmechanik 18 bewirkt, eine Rückstellung aus
der Mittelstellung 17 heraus in der zweiten Bewegungs-
richtung jedoch einen Wechsel des Schaltzustands der
Schaltmechanik 18 und damit den Wechsel der Schlos-
seinstellung zwischen "innengesichert" bzw. "innenent-
sichert" bewirkt.
[0047] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist der Antriebsstrang zwischen
dem Antriebsmotor 11 und dem Stellelement 12 nicht
selbsthemmend ausgestaltet, so dass das Stellelement
12 bei abgeschaltetem Antriebsmotor 11 verstellbar ist.
Weiter vorzugsweise ist das Stellelement 12 in der Vor-
spannrichtung 20a federvorgespannt derart, dass das
Stellelement 12, getrieben durch seine Federvorspan-
nung, verstellbar ist. Im Einzelnen ist es so, dass das
Stellelement 12 in die zweite Bewegungsrichtung, in den
Fig. 2 und 4 gegen den Uhrzeigersinn, vorgespannt ist,
so dass das Stellelement 12, getrieben durch seine Fe-
dervorspannung, rückstellbar ist. Bei dem dargestellten
und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist die
Federvorspannung des Stellelements 12 so stark, dass
die Federvorspannung das Stellelement 12 bei abge-
schaltetem Antriebsmotor 11 aus der Mittelstellung 17
heraus in die Ausgangsstellung 15 überführt, was einem
oben angesprochenen Wechsel zwischen der Schaltein-
stellung "innenentsichert" bzw. "innengesichert" ent-
spricht.
[0048] Für die Realisierung der Federvorspannung
des Stellelements 12 sind zahlreiche vorteilhafte Varian-
ten denkbar. Bei den dargestellten und insoweit bevor-
zugten Ausführungsbeispielen ist dem Stellelement 12
eine Spiralfeder 20 zugeordnet, die eine entsprechende
Federvorspannung in der Vorspannrichtung 20a erzeugt.
[0049] Bei beiden dargestellten Ausführungsbeispie-
len ist es so, dass das Stellelement 12 im Normalbetrieb
ausschließlich zwischen der Ausgangsstellung 15 und
der Mittelstellung 17 verstellt wird.
[0050] Das Anfahren der Mittelstellung übernimmt der
Antriebsmotor 11, wobei das gezielte Anfahren der Mit-
telstellung 17 aus der Ausgangsstellung 15 heraus mit-
tels Kurzschlussbremsung des Stellantriebs 8, hier mit-
tels Kurzschlussbremsung des Antriebsmotors 11, vor-
gesehen ist. Dabei ist es vorzugsweise so, dass dem
Stellelement 12 ein Sensorschalter, insbesondere ein
Mikroschalter, zugeordnet ist, dessen Schalten in der
entsprechenden Stellung des Stellelements 12 die Kurz-
schlussbremsung auslöst. Hierfür kann der Sensorschal-
ter in die Versorgungsleitungen des Antriebsmotors 11
geschaltet sein, so dass der Kurzschlußstrom über den
Sensorschalter verläuft. Alternativ oder zusätzlich kann

es vorgesehen sein, dass die Kurzschlussbremsung zeit-
gesteuert ausgelöst wird.
[0051] Grundsätzlich ist für das motorische Anfahren
der Mittelstellung 17 aber auch eine reine Zeitsteuerung
denkbar. Alternativ oder zusätzlich kann es vorgesehen
sein, dass das Anfahren der Mittelstellung 17 gegen ein
Blockierelement erfolgt, wobei das Anfahren der Notfall-
stellung 16 dann mit erhöhter Antriebsgeschwindigkeit
und/oder erhöhtem Antriebsmoment erfolgt, so dass das
Blockierelement entsprechend überfahren werden kann.
Das Blockierelement ist hierfür entsprechend nachgiebig
ausgelegt. Das obige Anfahren der Mittelstellung 17 im
Blockbetrieb ist vorzugsweise mit einer obigen Zeitsteu-
erung kombiniert. Andere Möglichkeiten für das Anfah-
ren der Mittelstellung 17 sind denkbar.
[0052] Es ergibt sich aus den obigen Erläuterungen,
dass der Antriebsmotor 11 durch die Realisierung der
Federvorspannung des Stellelements 12 ausschließlich
in einer Bewegungsrichtung, nämlich in der ersten Be-
wegungsrichtung, des Stellelements 12 auf das Stelle-
lement 12 wirken muss. Entsprechend ist es zur Redu-
zierung des konstruktiven Aufwands vorgesehen, dass
der Antriebsmotor 11 antriebstechnisch unidirektional
mit dem Stellelement 12 gekoppelt ist, so dass die An-
triebskraft des Antriebsmotors 11 auf das Stellelement
12 eben nur in einer Bewegungsrichtung, hier in der ers-
ten Bewegungsrichtung, wirkt. Eine besonders robuste
und insoweit bevorzugte Ausgestaltung sieht vor, dass
die antriebstechnische Kopplung zwischen dem An-
triebsmotor 11 und dem Stellelement 12 ein flexibles
Zugmittel 21, hier und vorzugsweise ein Seil, aufweist.
Alternativ kann es sich bei dem flexiblen Zugmittel 21 um
ein Band, eine Kette o. dgl. handeln. Die dargestellte
Ausgestaltung des Antriebsstrangs ist insoweit beson-
ders kostengünstig und gleichzeitig mechanisch robust,
da das flexible Zugmittel 21 auf einer Antriebswelle des
Stellantriebs 8, hier auf der Motorwelle des Antriebsmo-
tors 11, aufwickelbar ist. Dadurch lässt sich eine hohe
Getriebeübersetzung erreichen, ohne dass aufwändige
Getriebestufen, insbesondere Stirnradgetriebestufen,
erforderlich sind.
[0053] Für die Herstellung der mechanischen Schlos-
seinstellungen "Notfall, aus" und "Notfall ein" zeigen die
beiden Ausführungsbeispiele zwei bevorzugte Varian-
ten. Im Übrigen gelten alle Ausführungen zu den beiden
Ausführungsbeispielen wechselweise entsprechend.
[0054] Die erste Variante lässt sich der Darstellung ge-
mäß Fig. 2 entnehmen, bei der die Schlossmechanik 7
eine Schaltkupplung 23 zur im montierten Zustand
schaltbaren mechanischen Verbindung des Türaußen-
griffs 5 mit dem Sperrwerk 3 aufweist, wobei die Schalt-
kupplung 23 mittels des Stellelements 12 schaltbar ist.
Hierfür ist die Schaltkupplung 23 mit einem Steuerhebel
23a ausgestattet, dessen Verstellung eine entsprechen-
de Verstellung des Kupplungszustands der Schaltkupp-
lung 23 bewirkt. Eine Verstellung des Stellelements 12
aus der Ausgangsstellung 15 heraus in die Notfallstel-
lung 16 bewirkt eine Verstellung des Steuerhebels 23a
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der Schaltkupplung 23 in Fig. 2 nach unten, wodurch die
mechanische Verbindung des Türaußengriffs 5 mit dem
Sperrwerk 3 hergestellt wird. In der in Fig. 2 oberen Stel-
lung des Steuerhebels 23a der Schaltkupplung 23 ist der
Türaußengriff 5 von dem Sperrwerk 3 mechanisch ge-
trennt.
[0055] Die zweite Variante für die Herstellung der
Schlosseinstellungen "Notfall ein" und "Notfall aus" zeigt
Fig. 4, bei der eine ständige mechanische Verbindung
24 zwischen dem Türaußengriff 5 und dem Sperrwerk 3
vorgesehen ist. Allerdings weist der Türaußengriff 5 bei
dieser bevorzugten Ausgestaltung eine Aktivierungsein-
heit 25 auf, die in einen aktivierten Zustand, in dem eine
manuelle Betätigung des Türaußengriffs 5 zum Sperr-
werk 3 (oder zur Schlossmechanik, hier nicht dargestellt)
geleitet wird, bringbar ist. Ferner ist die Aktivierungsein-
heit 25 in einen deaktivierten Zustand, in dem eine ma-
nuelle Betätigung des Türaußengriffs 5 blockiert wird
oder freiläuft, bringbar. Im Normalbetrieb ist es so, dass
die Aktivierungseinheit 25 im deaktivierten Zustand
steht, so dass eine manuelle Betätigung des Türaußen-
griffs 5 eben blockiert wird oder freiläuft.
[0056] Interessant bei der zweiten Variante ist nun die
Tatsache, dass die Schlossmechanik 7 einen Aktivie-
rungshebel 26 aufweist, der mittels des Stellelements 12
über den Zapfen 12b verstellbar ist und der im montierten
Zustand mit der Aktivierungseinheit 25 des Türaußen-
griffs 5 mechanisch gekoppelt ist. Durch diese Kopplung
wird erreicht, dass die Aktivierungseinheit 25 mittels des
Stellelements 12 aktivierbar ist, sobald das Stellelement
12 die Notfallstellung 16 erreicht. Damit wird die Kupp-
lungs- bzw. Blockierfunktion, die für die Herstellung der
Schlosseinstellung "Notfall aus" bzw. "Notfall ein" erfor-
derlich ist, in den Türaußengriff 5 verlegt, was den struk-
turellen Aufbau der Schlossmechanik 7 weiter verein-
facht.
[0057] Es wurde schon darauf hingewiesen, dass ein
von dem Stellantrieb 8 bewirktes Rückstellen der
Schlossmechanik 7 aus der mechanischen Schlossein-
stellung "Notfall ein" in die mechanische Schlosseinstel-
lung "Notfall aus" mechanisch und/oder steuerungstech-
nisch ausgeschlossen ist. Vorliegend ist dies rein me-
chanisch realisiert, indem eine Rastanordnung 27 vor-
gesehen ist, die bei einer Verstellung des Stellelements
12 in die Notfallstellung einrastet und eine Rückstellung
aus der Notfallstellung heraus, also eine Herstellung der
Schlosseinstellung "Notfall aus", sperrt. Die Rastanord-
nung 27 weist ein am Stellelement 12 angeordntetes
Rastelement 27a auf, das beim Erreichen der Notfallstel-
lung mit dem federndem Gegenrastelement 27b in Ein-
griff kommt und zur Herstellung einer Rastverbindung
führt. Diese Rastverbindung lässt sich mit der weiter
oben angesprochenen Rückstellmechanik 9 leicht auf-
heben, da eine Betätigung der Rückstellmechanik 9 zu
einer Auslenkung des Gegenrastelements 27b in Fig. 2
nach oben und damit die Freigabe des Rastelements 27a
bewirkt. Andere Varianten für die Realisierung der Rück-
stellmechanik 9 wurden weiter oben erläutert. Es wurde

ebenfalls schon darauf hingewiesen, dass die vor-
schlagsgemäße Schlosslogikanordnung 1 insbesondere
in Verbindung mit einem Sperrwerk 3 einsetzbar ist, das
sich motorisch öffnen lässt. Entsprechend ist es vorzugs-
weise so, dass das Sperrwerk 3 der Kraftfahrzeugschlos-
sanordnung 2 einen Öffnungsantrieb 28 zum motori-
schen Öffnen des Sperrwerks 3 aufweist, wobei der
Türaußengriff 5 und der Türinnengriff 6 sensorisch er-
fassbar betätigbar sind. Dies bedeutet, dass eine Betä-
tigung des Türaußengriffs 5 bzw. des Türinnengriffs 6
sensorisch, hier über einen Griffsensor 29 am Türaußen-
griff 5 und über einen Griffsensor 30 am Türinnengriff 6,
erfassbar ist. Eine manuelle Betätigung des Türaußen-
griffs 5 und des Türinnengriff 6 ist für die sensorisch er-
fassbare Betätigung nicht unbedingt erforderlich. Bei-
spielsweise kann es sich bei den Griffsensoren 29, 30
um Kontaktsensoren handeln, die den Kontakt einer
Hand des Benutzers am jeweiligen Türgriff 5, 6 erfassen.
[0058] Bei der Ausstattung des Sperrwerks 3 mit einem
Öffnungsantrieb 28 weist die Schlosslogikanordnung 1
neben der Schlossmechanik 7 auch eine elektrische
Schlosssteuerung 31 zur Ansteuerung des Öffnungsan-
triebs 28 einerseits und des Stellantriebs 8 andererseits
auf. Dabei ist es so, dass die Schlosssteuerung 31 in
verschiedene elektrische, zumindest zum Teil miteinan-
der kombinierbare Schlosseinstellungen bringbar ist, wo-
bei sich das Sperrwerk 3 im montierten Zustand in Ab-
hängigkeit von den elektrischen Schlosseinstellungen
der Schlosssteuerung 31 durch eine sensorisch erfasste
Betätigung des Türaußengriffs 5 und des Türinnengriffs
6 mittels des Öffnungsantriebs 28 motorisch öffnen lässt.
[0059] Während die mechanischen Schlosseinstellun-
gen der Schlossmechanik 7 den mechanischen Zustand
der Schlossmechanik 7 beschreiben, sind die elektri-
schen Schlosseinstellungen der Schlosssteuerung 31
vorzugsweise in einem elektronischen Speicher der
Schlosssteuerung 31 gespeichert. Je nach Speicherzu-
stand des Speichers der Schlosssteuerung 31 lässt sich
das Sperrwerk 3 durch eine sensorisch erfasste Betäti-
gung des Türaußengriffs 5 und des Türinnengriffs 6 mit-
tels des Öffnungsantriebs 28 motorisch öffnen.
[0060] Entsprechend lässt sich die Schlosssteuerung
31 in die elektrischen Schlosseinstellungen "entriegelt"
und "verriegelt" sowie in zumindest eine der elektrischen
Schlosseinstellungen "kindergesichert" oder "diebstahl-
gesichert" bringen, die wie oben angesprochen in einem
Speicher der Schlosssteuerung 31 gespeichert sind. Ei-
ne Änderung der elektrischen Schlosseinstellungen geht
damit stets mit einem erneuten Ändern und/Überschrei-
ben des Inhalts des Speichers der Schlosssteuerung 31
einher.
[0061] Im Idealfall stimmen die mechanischen Schlos-
seinstellungen derart mit den elektrischen Schlossein-
stellungen überein, dass sich das Verhalten der Kraft-
fahrzeugschlossanordnung 2 hinsichtlich einer manuel-
len Betätigung und einer elektrischen Betätigung nicht
unterscheidet. Insoweit ist es vorzugsweise so, dass die
Schlosssteuerung 31 durch eine Ansteuerung des Stel-
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lantriebs 12 den elektrischen Schlosseinstellungen die
mechanischen Schlosseinstellungen zumindest zum
Teil nachführt. Allerdings ist dies mit der vorschlagsge-
mäßen Lösung nicht in Gänze möglich, da eine Rück-
stellung der Schlossmechanik 7 aus der Schlosseinstel-
lung "Notfall ein" im obigen Sinne mechanisch und/oder
steuerungstechnisch ausgeschlossen ist, um die erfin-
dungsgemäßen Vorteile erzielen zu können. Entspre-
chend ist es in besonders bevorzugter Ausgestaltung
vorgesehen, dass die Schlosssteuerung 31 die mecha-
nischen Schlosseinstellungen den elektrischen Schlos-
seinstellungen nur insoweit nachführt, als der Türinnen-
griff 6 von den jeweiligen Schlosseinstellungen betroffen
ist. Der Türaußengriff 5 verbleibt im Normalbetrieb, wie
oben beschrieben, in einem mechanisch deaktivierten
Zustand, so dass eine manuelle Betätigung des Türau-
ßengriffs 5 im Normalbetrieb keine Auswirkung auf das
Sperrwerk 3 hat.
[0062] Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Schloss-
steuerung 31 den Stellantrieb 8 für die mechanische
Schlosseinstellung "Notfall ein" auf eine Benutzereinga-
be hin ansteuert. In besonders bevorzugter Ausgestal-
tung ist eine solche Ansteuerung allerdings vorgesehen,
wenn die Schlosssteuerung 31 ein Notfallsignal, insbe-
sondere ein Crashsignal, von einem Sensor 31a, hier
und vorzugsweise einem Crashsensor, und/oder von ei-
ner übergeordneten Steuerung empfängt. Besonders
einfach gestaltet sich der Empfang des Notfallsignals da-
durch, wenn das Notfallsignal über einen CAN-Bus des
Kraftfahrzeugs verfügbar ist.
[0063] Bei den dargestellten und insoweit bevorzugten
Ausführungsbeispielen sind die Schlossmechanik 7 ei-
nerseits und das Sperrwerk 3 andererseits separat von-
einander ausgestaltet. Vorzugsweise ist die mechani-
sche Kopplung zwischen der Schlossmechanik 7 einer-
seits und dem Sperrwerk 3 andererseits über ein Fern-
Kraftübertragungsmittel, insbesondere über einen Bow-
denzug, einen Seilzug, eine Übertragungsstange o. dgl.
vorgesehen. Ferner ist es vorzugsweise so, dass die
Schlossmechanik 7 ein Gehäuse 10 und das Sperrwerk
3 ein Gehäuse 32 aufweist, wobei die beiden Gehäuse
10, 32 vorzugsweise wiederum separat voneinander
ausgestaltet sind. In dem Gehäuse 10 der Schlossme-
chanik 7 kann grundsätzlich auch die oben angespro-
chene Schlosssteuerung 31 untergebracht sein.
[0064] Grundsätzlich ist es aber auch denkbar, dass
die Schlossmechanik 7 und das Sperrwerk 3 zu einer
Baugruppe zusammengefasst sind, die auf einem ge-
meinsamen Träger und/oder in einem gemeinsamen Ge-
häuse untergebracht sind. Auch die Schlosssteuerung
31 kann Bestandteil dieser Baugruppe sein. Dabei kann
es durch den hier vereinfachten strukturellen Aufbau vor-
teilhaft sein, den Stellantrieb 8 doppelt zu nutzen, näm-
lich einerseits für die Herstellung der mechanischen
Schlosseinstellungen der Schlossmechanik 7 und ande-
rerseits für das motorische Öffnen des Sperrwerks 3.
[0065] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständige
Bedeutung zukommt, wird die Kraftfahrzeugschlossan-

ordnung 2 als solche beansprucht. Auf alle Ausführun-
gen, die geeignet sind, die Kraftfahrzeugschlossanord-
nung 2 zu erläutern, darf verwiesen werden.
[0066] In besonders bevorzugter Ausgestaltung weist
das Sperrwerk 3 der Kraftfahrzeugschlossanordnung 2
einen Öffnungsantrieb 28 auf, mittels dem sich das
Sperrwerk 3 öffnen lässt. Dabei ist es vorzugsweise so,
dass das Sperrwerk 3 die Schließelemente Schlossfalle
33 und Sperrklinke 34 aufweist, wobei der Öffnungsan-
trieb 28 mit der Sperrklinke 34 zu deren Ausheben an-
triebstechnisch gekoppelt ist. Im Übrigen wirken die
Schließelemente Schlossfalle 33 und Sperrklinke 34 in
an sich üblicher Weise zusammen. Dies ist in den Zeich-
nungen entsprechend angedeutet.
[0067] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls eigen-
ständige Bedeutung zukommt, wird eine Betätigungsa-
nordnung mit einem Türaußengriff 5 und einem Türin-
nengriff 6 sowie mit einer vorschlagsgemäßen Kraftfahr-
zeugschlossanordnung 2 beansprucht. Wiederum darf
auf die obigen Ausführungen verwiesen werden, soweit
diese geeignet sind, den Türaußengriff 5, den Türinnen-
griff 6 und die Kraftfahrzeugschlossanordnung 2 zu er-
läutern.
[0068] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist der
Türaußengriff 5 mit einer oben angesprochenen Aktivie-
rungseinheit 25 ausgestattet. Auch diesbezüglich darf
auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.
[0069] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls eigen-
ständige Bedeutung zukommt, wird eine Kraftfahrzeug-
schlossanordnung 2 mit einer Schlosslogikanordnung 1
und einem Sperrwerk 3 beansprucht, wobei die Kraft-
fahrzeugschlossanordnung 2 im montierten Zustand me-
chanisch mit einem Türaußengriff 5 und einem Türinnen-
griff 6 gekoppelt ist. Die Schlosslogikanordnung 1 weist
eine Schlossmechanik 7 mit einem Stellantrieb 8 auf, wo-
bei die Schlossmechanik 7 mittels des Stellantriebs 8 in
mechanische, zumindest zum Teil miteinander kombi-
nierbare Schlosseinstellungen bringbar ist. Das Sperr-
werk 3 lässt sich, wie oben erläutert, im montierten Zu-
stand in Abhängigkeit von den mechanischen Schloss-
einstellungen durch eine manuelle Betätigung des
Türaußengriffs 5 und des Türinnengriffs 6 manuell öff-
nen. Das Sperrwerk 3 weist einen Öffnungsantrieb 28
auf, mittels dem sich das Sperrwerk 3 motorisch öffnen
lässt.
[0070] Wesentlich nach dieser weiteren Lehre ist, dass
zumindest ein Teil der Schlosslogikanordnung 1, hier die
Schlossmechanik 7 der Schlosslogikanordnung 1, sepa-
rat von dem Sperrwerk 3 ausgestaltet ist. Diese Auftei-
lung eines Sperrwerks 3 mit Öffnungsantrieb 28 einer-
seits und eine Schlossmechanik 7 zur Herstellung me-
chanischer Schlosseinstellungen andererseits führt zu
einem besonders einfachen strukturellen Aufbau dieser
beiden Komponenten jeweils für sich genommen. Es er-
laubt aber auch einen modularen Aufbau der Kraftfahr-
zeugschlossanordnung 2, so dass unterschiedliche
Schlosseinstellungen durch den Einsatz unterschiedli-
cher Schlossmechaniken 7 realisierbar sind, ohne dass
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eine Änderung des Sperrwerks 3 erforderlich ist. Ein sol-
ches Sperrwerk 3 mit Öffnungsantrieb 28, das keine
Schlossmechanik zur Herstellung mechanischer Schlos-
seinstellungen aufweist, wird allgemeinhin als Elektro-
schloss bezeichnet. Die mechanische Redundanz für
dieses Elektroschloss wird nach der letztgenannten Leh-
re durch die von dem Elektroschloss getrennte Schloss-
mechanik 7 realisiert.

Patentansprüche

1. Schlosslogikanordnung einer Kraftfahrzeugschlos-
sanordnung (2), wobei die Kraftfahrzeugschlossan-
ordnung (2) neben der Schlosslogikanordnung (1)
ein Sperrwerk (3) aufweist, wobei die Kraftfahrzeug-
schlossanordnung (2) im montierten Zustand me-
chanisch mit einem Türaußengriff (5) und einem Tü-
rinnengriff (6) gekoppelt ist, wobei die Schlosslogi-
kanordnung (1) eine Schlossmechanik (7) mit einem
Stellantrieb (8) aufweist, wobei die Schlossmecha-
nik (7) mittels des Stellantriebs (8) in mechanische,
zumindest zum Teil miteinander kombinierbare
Schlosseinstellungen bringbar ist, wobei sich das
Sperrwerk (3) im montierten Zustand in Abhängig-
keit von den mechanischen Schlosseinstellungen
durch eine manuelle Betätigung des Türaußengriffs
(5) und des Türinnengriffs manuell öffnen lässt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schlossmechanik (7) mittels des Stellan-
triebs (8) aus der mechanischen Schlosseinstellung
"Notfall aus", in der eine manuelle Betätigung des
Türaußengriffs (5) freiläuft oder blockiert ist, in die
mechanische Schlosseinstellung "Notfall ein", in der
eine manuelle Betätigung des Türaußengriffs (5) das
Sperrwerk (3) manuell öffnet, verstellbar ist, dass
jedoch ein von dem Stellantrieb (8) bewirktes Rück-
stellen der Schlossmechanik (7) aus der mechani-
schen Schlosseinstellung "Notfall ein" in die mecha-
nische Schlosseinstellung "Notfall aus" mechanisch
und/oder steuerungstechnisch ausgeschlossen ist.

2. Schlosslogikanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schlossmechanik (7)
aus der mechanischen Schlosseinstellung "Notfall
ein" in die mechanische Schlosseinstellung "Notfall
aus" durch eine manuelle Rückstellbetätigung rück-
stellbar ist, vorzugsweise, dass eine Rückstellme-
chanik (9) für die Rückstellbetätigung vorgesehen
ist, weiter vorzugsweise, dass die Rückstellmecha-
nik (9) schlüsselbetätigbar ausgestaltet ist.

3. Schlosslogikanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlossmechanik
(7) zusätzlich zu den mechanischen Schlosseinstel-
lungen "Notfall ein" oder "Notfall aus" in die mecha-
nische Schlosseinstellung "innengesichert", in der
eine manuelle Betätigung des Türinnengriffs (6) frei-

läuft oder blockiert ist, und in die mechanische
Schlosseinstellung "innenentsichert", in der eine
manuelle Betätigung des Türinnengriffs (6) das
Sperrwerk (3) manuell öffnet, bringbar ist.

4. Schlosslogikanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stellantrieb (8) einen Antriebsmotor (11)
und ein dem Antriebsmotor (11) nachgeschaltetes
Stellelement (12) aufweist und dass durch eine Ver-
stellung des Stellelements (12) die Schlossmecha-
nik (7) in zumindest einen Teil der mechanischen
Schlosseinstellungen bringbar ist, vorzugsweise,
dass eine Verstellung des Stellelements (12) aus ei-
ner Ausgangsstellung (15) heraus in einer ersten Be-
wegungsrichtung in eine Notfallstellung (16) mit der
Herstellung der mechanischen Schlosseinstellung
"Notfall ein" einhergeht und dass eine Rückstellung
des Stellelements (12) aus einer Mittelstellung (17)
heraus in einer zweiten, der ersten Bewegungsrich-
tung entgegengesetzten Bewegungsrichtung wech-
selweise mit der Herstellung der Schlosseinstellung
"innengesichert" und der Herstellung der Schloss-
einstellung "innenentsichert" einhergeht, vorzugs-
weise, dass die Mittelstellung (17) zwischen der Aus-
gangsstellung (15) und der Notfallstellung (16) ge-
legen ist.

5. Schlosslogikanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Schaltmechanik (18)
vorgesehen ist, die mit dem Stellelement (12) ge-
koppelt oder koppelbar ist und die, insbesondere
ausschließlich, bei einer Rückstellung des Stellele-
ments (12) zwischen mindestens zwei mechani-
schen Schaltzuständen umschaltet, vorzugsweise,
dass eine Schaltkupplung (19) zur im montierten Zu-
stand schaltbaren mechanischen Verbindung des
Türinnengriffs (6) mit dem Sperrwerk (3) vorgesehen
ist, die mittels des Stellelements (12), insbesondere
über die Schaltmechanik (18), schaltbar ist, vorzugs-
weise, dass die Schaltkupplung (19) in Abhängigkeit
von dem Schaltzustand der Schaltmechanik (18) ei-
ne mechanische Verbindung des Türinnengriffs (6)
mit dem Sperrwerk (3) herstellt oder nicht herstellt
und damit die Schalteinstellung "innenentsichert"
oder "innengesichert" herstellt.

6. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antriebsstrang zwischen dem Antriebsmo-
tor (11) und dem Stellelement (12) nicht selbsthem-
mend ausgestaltet ist, so dass das Stellelement (12)
bei abgeschaltetem Antriebsmotor (11) verstellbar
ist, vorzugsweise, dass das Stellelement (12), vor-
zugsweise in die zweite Bewegungsrichtung, feder-
vorgespannt ist derart, dass das Stellelement (12),
getrieben durch seine Federvorspannung, verstell-
bar, insbesondere rückstellbar, ist.
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7. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antriebsmotor (11) antriebstechnisch uni-
direktional mit dem Stellelement (12) gekoppelt ist,
so dass die Antriebskraft des Antriebsmotors (11)
auf das Stellelement (12) nur in einer Bewegungs-
richtung, vorzugsweise in der ersten Bewegungs-
richtung, wirkt, vorzugsweise, dass die antriebstech-
nische Kopplung zwischen dem Antriebsmotor (11)
und dem Stellelement (12) ein flexibles Zugmittel
(21), insbesondere ein Seil, ein Band oder eine Ket-
te, aufweist, weiter vorzugsweise, dass das flexible
Zugmittel (21) auf einer Antriebswelle (22) des Stel-
lantriebs (8) aufwickelbar ist.

8. Schlosslogikanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schlossmechanik (7) eine Schaltkupplung
(23) zur im montierten Zustand schaltbaren mecha-
nischen Verbindung des Türaußengriffs (5) mit dem
Sperrwerk (3) aufweist, wobei die Schaltkupplung
(23) mittels des Stellelements (12) schaltbar ist.

9. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Türaußengriff (5) eine Aktivierungseinheit
(25) aufweist, die in einen aktivierten Zustand, in
dem eine manuelle Betätigung des Türaußengriffs
(5) zum Sperrwerk (3) oder zur Schlossmechanik (7)
geleitet wird, und in einen deaktivierten Zustand, in
dem eine manuelle Betätigung des Türaußengriffs
(5) blockiert wird oder freiläuft, bringbar ist, dass die
Schlossmechanik (7) einen Aktivierungshebel (26)
aufweist, der mittels des Stellelements (12) verstell-
bar ist oder von dem Stellelement (12) bereitgestellt
wird und der im montierten Zustand mit der Aktivie-
rungseinheit (25) des Türaußengriffs (5) mecha-
nisch gekoppelt ist, so dass die Aktivierungseinheit
(25) mittels des Stellelements (12) aktivierbar ist,
vorzugsweise, dass die Aktivierungseinheit (25) mit-
tels des Stellelements (12) aktiviert wird, wenn das
Stellelement (12) die Notfallstellung erreicht.

10. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrwerk (3) der Kraftfahrzeugschlossa-
nordnung (2) einen Öffnungsantrieb (28) zum moto-
rischen Öffnen des Sperrwerks (3) aufweist und dass
der Türaußengriff (5) und der Türinnengriff (6) sen-
sorisch erfassbar betätigbar sind, vorzugsweise,
dass die Schlosslogikanordnung (1) eine elektrische
Schlosssteuerung (31) zur Ansteuerung des Öff-
nungsantriebs (28) und des Stellantriebs (8) auf-
weist und dass die Schlosssteuerung (31) in ver-
schiedene elektrische, zumindest zum Teil mitein-
ander kombinierbare Schlosseinstellungen bringbar
ist, wobei sich das Sperrwerk (3) im montierten Zu-
stand in Abhängigkeit von den elektrischen Schlos-

seinstellungen der Schlosssteuerung (31) durch ei-
ne sensorisch erfasste Betätigung des Türaußen-
griffs (5) und des Türinnengriffs (6) mittels des Öff-
nungsantriebs (28) motorisch öffnen lässt.

11. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schlosssteuerung (31) in die elektrischen
Schlosseinstellungen "verriegelt" und "entriegelt"
bringbar ist sowie in zumindest eine der elektrischen
Schlosseinstellungen "kindergesichert" oder "dieb-
stahlgesichert" bringbar ist und dass die Schloss-
steuerung (31) den Öffnungsantrieb (28) bei einer
sensorisch erfassten Betätigung des Türaußengriffs
(5) und des Türinnengriffs (6) entsprechend ansteu-
ert.

12. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schlosssteuerung (31) durch eine Ansteu-
erung des Stellantriebs (8) den elektrischen Schlos-
seinstellungen die mechanischen Schlosseinstel-
lungen zumindest zum Teil nachführt, vorzugsweise,
dass die Schlosssteuerung (31) die mechanischen
Schlosseinstellungen den elektrischen Schlossein-
stellungen nur insoweit nachführt, als der Türinnen-
griff (5) von den jeweiligen Schlosseinstellungen be-
troffen ist.

13. Schlosslogikanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schlosssteuerung (31) den Stellantrieb (8)
für die mechanische Schlosseinstellung "Notfall
sein" ansteuert, wenn die Schlosssteuerung (31) ein
Notfallsignal, insbesondere ein Crashsignal, von ei-
nem Sensor (31a), insbesondere einem Crashsen-
sor, und/oder von einer übergeordneten Steuerung
empfängt.

14. Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einer Schloss-
logikanordnung (1) und einem Sperrwerk (3), wobei
die Kraftfahrzeugschlossanordnung (2) im montier-
ten Zustand mechanisch mit einem Türaußengriff (5)
und einem Türinnengriff (6) gekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schlosslogikanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche ausgestaltet ist, vor-
zugsweise, dass das Sperrwerk (3) einen Öffnungs-
antrieb (28) aufweist, mittels dem sich das Sperrwerk
(3) öffnen lässt, vorzugsweise, dass das Sperrwerk
(3) die Schließelemente Schlossfalle (33) und Sperr-
klinke (34) aufweist und dass der Öffnungsantrieb
(28) mit der Sperrklinke (34) zu deren Ausheben an-
triebstechnisch gekoppelt ist.

15. Betätigungsanordnung mit einem Türaußengriff (5)
und einem Türinnengriff (6) sowie mit einer Kraft-
fahrzeugschlossanordnung (2) nach Anspruch 14.
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16. Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einer Schloss-
logikanordnung (1) und einem Sperrwerk (3), wobei
die Kraftfahrzeugschlossanordnung (2) im montier-
ten Zustand mechanisch mit einem Türaußengriff (5)
und einem Türinnengriff (6) gekoppelt ist, wobei die
Schlosslogikanordnung (1) eine Schlossmechanik
(7) mit einem Stellantrieb (8) aufweist, wobei die
Schlossmechanik (7) mittels des Stellantriebs (8) in
mechanische, zumindest zum Teil miteinander kom-
binierbare Schlosseinstellungen bringbar ist, wobei
sich das Sperrwerk (3) im montierten Zustand in Ab-
hängigkeit von den mechanischen Schlosseinstel-
lungen durch eine manuelle Betätigung des Türau-
ßengriffs (5) und des Türinnengriffs (6) manuelle öff-
nen lässt, wobei das Sperrwerk (3) einen Öffnungs-
antrieb (28) aufweist, mittels dem sich das Sperrwerk
(3) öffnen lässt, insbesondere nach Anspruch 14
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Schlosslogikanordnung
(1), insbesondere die Schlossmechanik (7) der
Schlosslogikanordnung (1), separat von dem Sperr-
werk (3) ausgestaltet ist.
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